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§ 1 Verbindlichkeit der WO 

Die Spielordnung des Bezirks Münsterland beinhaltet bezirksinterne Vereinba-

rungen. Die Wettspielordnung des DTTB und die Durchführungsbestimmungen 
des WTTV gelten vorrangig. 

§ 2 Anfangszeiten 

Folgende Spieltage und Anfangszeiten sind verbindlich: 

Nachwuchs: 

Samstag: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr verbindlich 

Sonntag: 10:00 Uhr, 10:30 Uhr und 11:00 Uhr 

Damen und Herren: 

Montag bis Freitag: 19:30 Uhr und 20:00 Uhr 
 Die Spieltage Montag bis Donnerstag gelten nicht für die Bezirksoberliga. 

Samstag: 17:00 Uhr, 17:30 Uhr, 18:00 Uhr und 18:30 Uhr 
 Für diese Anfangszeiten ist keine Zustimmung der jeweiligen Gastmann-

schaft erforderlich. Alle anderen Anfangszeiten sind nicht Teil der Ter-
minmeldung, sondern nur noch Gegenstand vereinsseitiger Vereinba-
rungen. 

Sonntag: 10:00 Uhr, 10:30 Uhr und 11:00 Uhr 
 Für diese Anfangszeiten ist keine Zustimmung der jeweiligen Gastmann-

schaft erforderlich. Die zusätzlich mögliche Anfangszeit 14:00 Uhr ist 
dagegen zustimmungspflichtig. 

Auswärtsspiele am Sonntag: 
 Sie können der Anfangszeit 14:00 Uhr am Sonntag per Mausklick auf 

Seite 2 der Terminmeldung zustimmen. Wenn der jeweilige Haken nicht 
gesetzt wird, gilt das als Ablehnung. 

§ 3 Spieltage 

3.1 Die Spielwoche beginnt am Montag und endet am darauffolgenden Sonntag. 

3.2 Änderungen der unter Punkt 2 genannten Anfangszeiten bedürfen in jedem 
Fall der Zustimmung der jeweiligen Gastmannschaft. 

3.3 Fällt der Spieltag auf einen Samstag (Sonntag), an dem Spielverbot besteht, 
so gilt automatisch der nachfolgende Sonntag (vorhergehende Samstag) als 
Spieltag. 

3.4 Nach Veröffentlichung des Terminplanes sind Änderungen nur noch dann 
möglich und auch notwendig, wenn dadurch offensichtliche Fehler seitens des 
zuständigen Terminplaners korrigiert werden. 
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Alle weiteren Änderungen sind nur dann möglich, wenn dies im Einvernehmen 
der beteiligten Vereine und darüber hinaus in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der Wettspielordnung des WTTV (hier besonders: Abschnitt G) 
geschieht. Einer öffentlichen Verlautbarung bedarf es in diesem Fall nicht.  

3.5 Spielverlegungen und Heimrechttausche sind für alle Mannschaftskämpfe auf 
Bezirksebene ausschließlich über click-TT zu beantragen. 

3.6 Die Verlegung eines Spieles (oder auch die Absetzung) kann nur dann bei der 
Staffelleitung beantragt werden, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:  

• Teilnahme eines Spielers an Westdeutschen oder Deutschen Meister-
schaften, an Ranglistenspielen oder Lehrgängen des Bezirks, des WTTV 
oder des DTTB  

• Teilnahme eines Spielers als Betreuer bei Deutschen Meisterschaften in 
den Nachwuchsklassen (In diesem Fall ist eine offizielle Einsetzung sei-
tens des WTTV erforderlich.)  

• Teilnahme eines Spielers an einer Sitzung des Vorstandes oder der Aus-
schüsse des Bezirks, des Vorstandes oder der Ausschüsse des WTTV 
oder des DTTB  

• Wahrnehmung eines Schiedsrichtereinsatzes nach dem Schiedsrichter-
einsatzplan des WTTV oder DTTB (hierunter fallen keine freiwilligen Ein-
sätze und keine freiwillig getauschten Einsätze) 

• Teilnahme an Aus- oder Fortbildungslehrgängen des WTTV oder des 
DTTB für Trainer oder Schiedsrichter 

Die Antragsfrist für die Verlegung eines Spieles endet 14 Tage nach Kenntnis 
des eine Verlegung rechtfertigenden Grundes (siehe oben). Über verspätet 
eingehende Anträge (z. B. bei Nachnominierungen) ist im Einzelfall zu ent-
scheiden. 

Den Mannschaften wird Gelegenheit gegeben, das Spiel in einem ange-
messenen – vom Staffelleiter zu bestimmenden – Zeitraum, nachzuholen. So-
fern keine Einigung erzielt werden kann, ist das Spiel seitens der Staffelleitung 
neu anzusetzen. 

Für die Verlegung eines Spieles wird insbesondere auf die zutreffenden Para-
graphen (im Moment: G 6.1.10 bis G 6.1.17) in der WO verwiesen. 

§ 4 Spielsysteme 

Den Spielklassen bzw. Altersklassen auf Bezirksebene sind folgende Spielsysteme 
gemäß WO E 6 zugeordnet: 

 Damen: Braunschweiger System (E 6.4.1, zusätzlich E 2.5.1, E 2.6.1) 

 Jungen19 Bezirksoberliga: Bundessystem (E 6.3.1, zusätzlich E 2.5.1, E 2.6.1) 

 Jungen19 unterhalb der Bezirksoberliga, Jungen15, Jungen13 und Jungen11: 
Braunschweiger System (E 6.4.1, zusätzlich E 2.5.1, E 2.6.1) 
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 Herren in der Bezirksoberliga und den Bezirksligen: 6-er Paarkreuzsystem 

 Herren in allen Bezirksklassen: Bundessystem (E 6.3.1, zusätzlich E 2.5.1, 
E 2.6.1) 

 Seniorinnen/Senioren: Es wird nach dem System gespielt, in dem auch die 
Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften ausgespielt werden. 

§ 5 Pokalspiele 

Pokalspiele werden nur in den Klassen angeboten, in denen es weiterführende 
Pokalspiele gibt. 

§ 6 In-Kraft-Treten  

Diese Spielordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2023 in Kraft.  

Die vorliegende Spielordnung wurde am 24. Mai 2023 veröffentlicht. 


